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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.06.2008

Norm

StPO §71 Abs6

StPO §516 Abs2

Rechtssatz

Die gemäß § 516 Abs 2 letzter Satz StPO dem Privatankläger aufzutragende Frist zur weiteren Antragstellung (§ 71 Abs

6 StPO) ist eine nicht verlängerbare Fallfrist; sie zieht die unwiderlegbare und unwiderru iche Vermutung nach sich,

der Privatankläger habe auf Verfolgung verzichtet.

Entscheidungstexte

9 Bs 203/08d
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